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Saarland

Mit der Verfassungsänderung vom 4. Juli 1979 ist 
auch dem Volk das Recht der Gesetzesinitiative 
gegenüber dem Landtag gegeben worden. Ein 
solcher Volksgesetzentwurf wird durch Volksbe-
gehren beim Landtag eingebracht. Die Voraus-
setzungen für ein Volksbegehren sind äußerst 
streng. Es ist nur auf Gebieten zulässig, die der 
Gesetzgebung des Landes unterliegen.

Artikel 99
(1) Volksbegehren können darauf gerichtet wer-
den, Gesetze zu erlassen, zu ändern oder aufzu-
heben. Ein Volksbegehren ist nur auf Gebieten 
zulässig, die der Gesetzgebung des Landes un-
terliegen. Über fi nanzwirksame Gesetze, ins-
besondere Gesetze über Abgaben, Besoldung, 
Staatsleistungen und den Staatshaushalt, fi nden 
Volksbegehren nicht statt. (2) Dem Volksbegeh-
ren muss ein ausgearbeiteter und mit Gründen 
versehener Gesetzentwurf zu Grunde liegen. 
Es ist einzuleiten, wenn fünftausend Stimmbe-
rechtigte es beantragen. Das Volksbegehren ist 
zustandegekommen, wenn es von mindestens 
einem Fünftel der Stimmberechtigten unterstützt 
wird. (3) Über Zulässigkeit und Zustandekom-
men des Volksbegehrens entscheidet die Lan-

desregierung. Gegen ihre Entscheidungen kann 
der Verfassungsgerichtshof angerufen werden. 
(4) Das Volksbegehren ist von der Landesregie-
rung unter Darlegung ihres Standpunktes unver-
züglich dem Landtag zu unterbreiten.

Artikel 100
(1) Entspricht der Landtag binnen drei Monaten 
dem Volksbegehren nicht, so ist innerhalb von 
weiteren drei Monaten ein Volksentscheid her-
beizuführen. Tritt während des Laufes dieser Fri-
sten ein neuer Landtag zusammen, so beginnen 
beide Fristen neu zu laufen. (2) Der dem Volk zur 
Entscheidung vorgelegte Gesetzentwurf ist mit 
einer Stellungnahme der Landesregierung zu be-
gleiten, die bündig und sachlich sowohl die Be-
gründung der Antragsteller wie die Auffassung 
der Landesregierung über den Gegenstand dar-
legt. Der Landtag kann einen eigenen Gesetzent-
wurf dem Volk zur Entscheidung mit vorlegen. 
(3) Das Gesetz ist durch Volksentscheid beschlos-
sen, wenn ihm mehr als die Hälfte der Stimmbe-
rechtigten zustimmt. (4) Über ein Volksbegehren, 
das auf Änderung der Verfassung gerichtet ist, 
fi ndet ein Volksentscheid nicht statt.
www.landtag-saar.de/de/landtag_entdecken/302.php (21.5.2009)

Volksbegehren und Volksentscheid im Saarland
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M 8

Aufgaben zu M 8
 1.  Beschreibe den Unterschied zwischen Volks-

begehren und Volksentscheid mit eigenen 
Worten (M 8).

 2.  Stelle die Bedingungen für die Durchführung 
eines Volksbegehrens und eines Volksent-
scheids zusammen.

 3.  Erläutere die Möglichkeiten direkter Demo-
kratie bei der saarländischen Landesgesetz-
gebung (M 5, M 8).


